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III.3.1 17.11.2023 
• über III 
• an -B- 

 
Haushaltsentwurf 2024 
Zuwendungen gemäß 5.2.1 der Richtlinie der Stadt Ahrensburg für die Förderung 
von Kontakten im Rahmen der Städtepartnerschaften  
 Erhöhung Fahrtkostenzuschuss in 2024 
 PSK 11105.5318000 (Ansatz 2024: jetzt 10.000 €) 

 
Aktuell wird gemäß 5.2.1 der Richtlinie der Stadt Ahrensburg für die Förderung 
von Kontakten im Rahmen der Städtepartnerschaften ein Fahrkostenzuschuss in Höhe von bis 
zu 50 % der nachgewiesenen Reisekosten der bescheinigten Fahrtstrecke – maximal bis zur 
Höhe von 120 € pro Teilnehmer (An- und Abreise gelten als ein Tag) gewährt. 
Daneben wird gewährt: 
 3,50 € pro Person/ Tag = Tagegeld in den Partnerstädten  
 5,00 € pro Person/ Tag = Tagegeld in Ahrensburg für Gästeversorgung  

 
Einladungen für 2024 an Vereine in Partnerstädte: 
 6. – 10.6.2024 für eine Jungenmannschaft zum Jugendfußballturnier inkl. Trainingslager 

(ab Jahrgang 2010) nach Viljandi (ca. 15 TN) 
 1. – 5.7.2024 für 20 Tanzschüler*innen im Alter von 11 -15 Jahren zum internationalen 

Tanzfestival in Viljandi (Gegenbesuch Ballettfreunde Ahrensburg e.V.)  
 13. – 17.9.2024 bisher mündlich Einladung zum Jugendhandballturnier nach Esplugues 

(ca. 15 TN)  
 
Die Sportvereine SSC Hagen und ATSV haben mitgeteilt, dass ein Fahrkostenzuschuss mit 
maximal 120 € pro Teilnehmer*in nicht ausreichend sein wird, um die bereits vorliegenden Ein-
ladung anzunehmen.  
 
Hochrechnung Maßnahmen 2024: 
 
Maßnahme 120 € pro TN 

 bzw. Tagegeld 
€ 

200 € pro TN 
bez. Tagegeld 
€ 

250 € pro TN 
bzw. Tagegeld 
€ 

    
15 TN x 120 € 1.800  3.000  3.750  
15 TN x 4 T. x 3,50 € 210 210  210  
23 TN x 120 € 2.760  4.600  5.750  
23 TN x 4 T. x 3,50 € 322 322  322  
20 TN x 4 Tage x 5 € 400  400  400  
15 TN x 120 € 1.800  3.000  3.750  
15 TN x 4 T. x 3,50 € 210 210  210  
Zuschuss Austausch 
SLG  
26 TN x 7 Tage x 5 € 

910  910  910  

Summe 8.412 12.652 15.302 
 
Bei einer Fahrkostenzuschusserhöhung auf maximal  
 200 € ist der Ansatz im PSK + 3.000 € auf 13.000 € zu erhöhen 
 250 € ist der Ansatz im PSK + 5.000 € auf 15.000 € zu erhöhen  

 
Eine entsprechende Beschlussvorlage zur Anpassung der Richtlinie wäre dann schnellstmög-
lich zu erarbeiten. 
 
Gez. Haebenbrock-Sommer 


